
[Geschäftsnummer]

Änderung des Gesetzes über die Staats- 
und Gemeindesteuern

Änderung vom [Datum]

Der Kantonsrat von Solothurn
gestützt auf Artikel 131 bis 134 der Verfassung des Kantons Solothurn (KV)
vom 8. Juni 19861)

nach Kenntnisnahme von Botschaft und Entwurf des Regierungsrates vom
24. Februar 2015 (RRB Nr. 2015/284)

beschliesst:

I.
Der  Erlass  Gesetz  über  die  Staats-  und  Gemeindesteuern  (Steuergesetz)
vom 1. Dezember 19852) (Stand 1. Januar 2015) wird wie folgt geändert:

§  14 Abs. 2 (geändert), Abs. 3
2 Einkommen und Vermögen von Kindern unter elterlicher Sorge werden
bis zum Beginn des Jahres, in dem sie volljährig werden, dem Inhaber der
elterlichen Sorge zugerechnet. Steht die elterliche Sorge Eltern, die nicht
zusammen veranlagt  werden,  gemeinsam zu,  wird das  Einkommen und
Vermögen der Kinder jenem Elternteil zugerechnet, der den Kinderabzug
nach § 43 Absatz 1 Buchstabe a beanspruchen kann.
3 Selbständig besteuert werden
b) (geändert) Minderjährige, die nicht unter elterlicher Sorge stehen.

§  20 Abs. 1 (geändert), Abs. 2 (geändert), Abs. 3 (geändert), Abs. 4 (geän-
dert), Abs. 5 (neu), Abs. 6 (neu), Abs. 7 (neu), Abs. 8 (neu)
1 Natürliche Personen haben das Recht, anstelle der Einkommens- und Ver-
mögenssteuer eine Steuer nach dem Aufwand zu entrichten, wenn sie
a) (neu) nicht das Schweizer Bürgerrecht haben,
b) (neu) erstmals  oder  nach  mindestens  zehnjähriger  Unterbrechung

unbeschränkt steuerplichtig (§ 8) sind und
c) (neu) in der Schweiz keine Erwerbstätigkeit ausüben.
2 Ehegatten, die in rechtlich und tatsächlich ungetrennter Ehe leben, müs-
sen beide die Voraussetzungen nach Absatz 1 erfüllen.
3 Die Einkommenssteuer wird nach den jährlichen, in der Bemessungsperi-
ode im In- und Ausland entstandenen Lebenshaltungskosten der steuer-
plichtigen Person und der von ihr unterhaltenen Personen bemessen und
nach dem ordentlichen Tarif (§ 44 Absatz 1 und 2) berechnet.
a) Aufgehoben.

1) BGS 111.1.
2) BGS 614.11.
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b) Aufgehoben.

c) Aufgehoben.

d) Aufgehoben.

e) Aufgehoben.
4 Die massgebenden Lebenshaltungskosten betragen
a) (neu) für  Steuerplichtige mit  eigenem Haushalt:  das  Siebenfache

des jährlichen Mietzinses oder des Mietwerts nach § 28,
b) (neu) für die übrigen Steuerplichtigen: das Dreifache des jährlichen

Pensionspreises für Unterkunft und Verplegung am Ort des Aufent-
halts nach § 8,

c) (neu) mindestens jedoch 400 000 Franken.
5 Die Vermögenssteuer wird nach einem steuerbaren Vermögen bemessen,
das mindestens dem Zwanzigfachen der Bemessungsgrundlage von Absatz
3 und 4 entspricht. Sie wird nach dem ordentlichen Tarif (§ 72) berechnet.
6 Die Steuer nach dem Aufwand muss mindestens gleich hoch sein wie die
Summe der nach den ordentlichen Tarifen berechneten Einkommens- und
Vermögenssteuern vom gesamten Bruttobetrag
a) des in der Schweiz gelegenen unbeweglichen Vermögens und von

dessen Einkünften,
b) der in der Schweiz gelegenen Fahrnis und von deren Einkünften,
c) des in der Schweiz angelegten beweglichen Kapitalvermögens, ein-

schliesslich  der  grundpfändlich gesicherten  Forderungen,  und von
dessen Einkünften,

d) der in der Schweiz verwerteten Urheberrechte, Patente und ähnli-
chen Rechte und von deren Einkünften,

e) der Ruhegehälter, Renten und Pensionen, die aus schweizerischen
Quellen liessen,

f) der Einkünfte, für die die steuerplichtige Person aufgrund eines von
der Schweiz abgeschlossenen Abkommens zur Vermeidung der Dop-
pelbesteuerung gänzliche  oder  teilweise  Entlastung von ausländi-
schen Steuern beansprucht.

7 Werden Einkünfte aus einem Staat nur dann von dessen Steuern entlas-
tet, wenn die Schweiz diese Einkünfte allein oder mit anderen Einkünften
zum Satz des Gesamteinkommens besteuert, so wird die Steuer nicht nur
nach den in Absatz 6 bezeichneten Einkünften, sondern auch nach allen
aufgrund des betreffenden Doppelbesteuerungsabkommens der Schweiz
zugewiesenen Einkommensbestandteilen aus dem Quellenstaat bemessen.
8 Der Regierungsrat  erlässt  die  zur Erhebung der Steuer nach dem Auf-
wand erforderlichen Vorschriften.

§  22 Abs. 1bis (neu)
1bis Die  vom Arbeitgeber  getragenen  Kosten  der  berufsorientierten  Aus-
und Weiterbildung, einschliesslich Umschulungskosten, stellen unabhängig
von deren Höhe keinen anderen geldwerten Vorteil im Sinne von Absatz 1
dar.

§  31 Abs. 1
1 Steuerbar sind auch
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e) (geändert) die einzelnen Gewinne von über 1'000 Franken aus Lotte-

rien und ähnlichen Veranstaltungen, ausgenommen die Gewinne in
Spielbanken gemäss § 32 Buchstabe m.

§  32 Abs. 1
1 Steuerfrei sind
m) (geändert) die bei Glücksspielen in Spielbanken gemäss Bundesge-

setz über  Glücksspiele  und Spielbanken1) erzielten Gewinne sowie
die einzelnen Gewinne bis zu einem Betrag von 1‘000 Franken aus
Lotterien und ähnlichen Veranstaltungen.

§  33 Abs. 1, Abs. 2 (geändert)
1 Als Berufskosten werden abgezogen
c) (geändert) die übrigen für die Ausübung des Berufes erforderlichen

Kosten;§ 41 Absatz 1 Buchstabe p bleibt vorbehalten.
d) Aufgehoben.
2 Für die Berufskosten gemäss Absatz 1 legt der Regierungsrat Pauschalan-
sätze fest; im Falle von Buchstabe c steht dem Steuerplichtigen der Nach-
weis höherer Kosten offen.

§  34 Abs. 1
1 Selbständig  Erwerbende  können  die  geschäfts-  oder  berufsmässig  be-
gründeten Kosten abziehen, insbesondere
d) (geändert) Zinsen auf Geschäftsschulden sowie Zinsen, die auf Betei-

ligungen nach § 24 Absatz 5 entfallen;
e) (neu) die Kosten der berufsorientierten Aus- und Weiterbildung, ein-

schliesslich Umschulungskosten, des eigenen Personals.

§  41 Abs. 1
1 Von den Einkünften werden abgezogen
n) (geändert) die Mitgliederbeiträge und Zuwendungen bis  zum Ge-

samtbetrag von 20'000 Franken an politische Parteien, die im Partei-
register  nach Artikel  76a des  Bundesgesetzes  über die politischen
Rechte vom 17. Dezember 19762) eingetragen oder in einem kanto-
nalen Parlament vertreten sind oder in einem Kanton bei den letz-
ten Wahlen des kantonalen Parlaments mindestens 3 % der Stim-
men erreicht haben;

o) (neu) von  den  einzelnen  Gewinnen aus  Lotterien  oder  ähnlichen
Veranstaltungen (§ 31 Buchstabe e) werden 5 %, jedoch höchstens
5‘000 Franken, als Einsatzkosten abgezogen;

p) (neu) die Kosten der berufsorientierten Aus- und Weiterbildung, ein-
schliesslich  der  Umschulungskosten,  bis  zum  Gesamtbetrag  von
12‘000 Franken, sofern
1. ein erster Abschluss auf der Sekundarstufe II vorliegt, oder
2. das 20. Lebensjahr vollendet ist und es sich nicht um die Aus-

bildungskosten bis zum ersten Abschluss auf der Sekundarstu-
fe II handelt.

1) SR 935.52.
2) SR 161.1.
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§  43 Abs. 1
1 Vom Reineinkommen werden abgezogen
a) (geändert) 6'000 Franken für jedes minderjährige oder in berulicher

Ausbildung stehende Kind, für dessen Unterhalt der Steuerplichtige
sorgen muss. Der Abzug kann nicht beansprucht werden für Kinder,
für die der Steuerplichtige Unterhaltsbeiträge nach § 41 Absatz 1
Buchstabe f leistet. Bei getrennt besteuerten Eltern steht der Abzug
dem Elternteil zu, der die elterliche Sorge innehat. Üben sie die el-
terliche Sorge gemeinsam aus und werden keine Unterhaltsbeiträge
nach § 41 Absatz 1 Buchstabe f für das Kind geltend gemacht, wird
der Abzug hälftig auf die beiden Eltern aufgeteilt. Ist das Kind voll-
jährig, hat derjenige Elternteil Anspruch auf den Abzug, der für den
Unterhalt des Kindes überwiegend aufkommt.

g) Aufgehoben.

h) (neu) 7‘000 Franken für verwitwete, getrennt lebende, geschiedene
und ledige Steuerplichtige,  die  mit  eigenen Kindern,  für  die  ein
Abzug nach Buchstabe a gewährt wird, zusammen leben und deren
Unterhalt  zur  Hauptsache  bestreiten;  verwitwete  Steuerplichtige
können den Abzug im Jahr des Todes des Ehegatten und in den bei-
den darauf folgenden Jahren nicht beanspruchen.

§  44 Abs. 2
2 Für die Bestimmung des Steuersatzes wird das gesamte Einkommen durch
den Divisor 1,9 geteilt
b) Aufgehoben.

§  45 Abs. 1 (geändert)
1 Der Regierungsrat passt bei jedem Anstieg der Teuerung um 5% seit In-
krafttreten dieses Gesetzes oder seit der letzten Anpassung die Tarifstufen
in § 44, die allgemeinen Abzüge in § 41 und die Sozialabzüge in § 43 sowie
den Mindestbetrag in § 20 Absatz 4 dem Stand des Landesindexes der Kon-
sumentenpreise an.

§  47 Abs. 2 (geändert), Abs. 2bis (neu)

b) Kapitalleistungen und Kapitalzahlungen (Sachüberschrift geändert)
2 Mehrere Einkünfte nach Absatz 1 im gleichen Jahr werden zusammenge-
rechnet. Sie unterliegen zusammen einer vollen Jahressteuer. Ist eine Ver-
anlagung  für  Einkünfte  nach  Absatz  1  des  gleichen  Jahres  bereits
rechtskräftig, wird sie durch die neue Veranlagung aller Einkünfte ersetzt.
Die Steuer beträgt ein Viertel der nach § 44 berechneten Steuer, mindes-
tens jedoch 1 % der steuerbaren Einkünfte für die in § 44 Absatz 2 ge-
nannten Steuerplichtigen und 1.5 % für die übrigen Steuerplichtigen.
2bis Erhält eine Person während der Zeit von fünf Jahren vor und nach Errei-
chen des ordentlichen Rentenalters der AHV in mehr als drei Jahren Kapi-
talleistungen nach § 30, werden die früheren Kapitalleistungen für die Be-
stimmung des Steuersatzes hinzugerechnet.

§  67 Abs. 3 (aufgehoben)
3 Aufgehoben.
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§  71 Abs. 2 (geändert)
2 Für  Steuerplichtige  mit  ungenügendem  Reineinkommen  und  einem
Reinvermögen von nicht mehr als 200’000 Franken, die oder deren Ehegat-
ten zum Bezug einer Rente der eidgenössischen Alters-  und Hinterlasse-
nen- oder Invalidenversicherung berechtigt sind, werden die Sozialabzüge
verdoppelt.

§  92 Abs. 1
1 Zum geschäftsmässig begründeten Aufwand gehören auch
e) (geändert) die nachgewiesenen und unentgeltlichen Zuwendungen

an politische Parteien, die sich im Kanton an den letzten eidgenössi-
schen oder kantonalen Wahlen beteiligt haben, soweit diese Zuwen-
dungen insgesamt 15’000 Franken nicht übersteigen;

f) (neu) die Kosten der berufsorientierten Aus- und Weiterbildung, ein-
schliesslich Umschulungskosten, des eigenen Personals.

§  96 Abs. 3 (neu)
3 Verluste aus dem gewinnsteuerfreien Bereich können nicht mit Gewinnen
der steuerbaren Sparten verrechnet werden. Ebenso ist die Verrechnung
ausgeschlossen, wenn eine bisher von der Gewinnsteuerplicht befreite ju-
ristische Person für ihre Gewinne neu ordentlich besteuert wird.

§  115quinquies Abs. 2 (geändert)
2 Die Steuer auf periodischen Leistungen beträgt 5% der Bruttoeinkünfte;
bei Kapitalleistungen legt der Regierungsrat einen einheitlichen Tarif fest.
Er berücksichtigt dabei § 47 Absatz 2 und die direkte Bundessteuer.

§  115sexies Abs. 2 (geändert)
2 Die Steuer auf periodischen Leistungen beträgt 5% der Bruttoeinkünfte;
bei Kapitalleistungen legt der Regierungsrat einen einheitlichen Tarif fest.
Er berücksichtigt dabei § 47 Absatz 2 und die direkte Bundessteuer.

§  121 Abs. 2 (geändert), Abs. 3 (aufgehoben)
2 Für jeden Veranlagungskreis besteht eine Veranlagungsbehörde, der ein
Leiter vorsteht.
3 Aufgehoben.

§  124 Abs. 2 (geändert)
2 Der  Staatssteuerregisterführer  bereitet  nach  Weisung  des  Kantonalen
Steueramtes  und des Leiters  der  Veranlagungsbehörde die  Veranlagung
vor.

§  133 Abs. 1 (geändert)
1 Kinder werden im Steuerverfahren durch den Inhaber der elterlichen Sor-
ge vertreten, soweit sie nicht selbständig steuerplichtig sind. Der Vormund
vertritt das bevormundete Kind.

§  164bis Abs. 1bis (neu)
1bis Die Einwohnergemeinden sind zur Beschwerde berechtigt, wenn sie am
Verfahren vor dem Kantonalen Steuergericht teilgenommen haben.
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§  198 Abs. 1, Abs. 2 (geändert)
1 Die Strafverfolgung verjährt
a) (geändert) bei Verletzung von Verfahrensplichten 3 Jahre und bei

versuchter  Steuerhinterziehung 6  Jahre  nach  dem rechtskräftigen
Abschluss  des  Verfahrens,  in  dem die Verfahrensplichten  verletzt
oder die versuchte Steuerhinterziehung begangen wurden;

2 Die Verjährung tritt nicht mehr ein, wenn das Kantonale Steueramt vor
Ablauf der Verjährungsfrist eine Verfügung erlassen hat.

§  200 Abs. 1 (geändert)
1 Wer zum Zwecke einer Steuerhinterziehung gefälschte, verfälschte oder
inhaltlich unwahre Urkunden wie Geschäftsbücher, Bilanzen, Erfolgsrech-
nungen oder Lohnausweise und andere Bescheinigungen Dritter zur Täu-
schung  gebraucht,  wird  mit  Freiheitsstrafe  bis  zu  drei  Jahren  oder  mit
Geldstrafe bestraft. Eine bedingte Strafe kann mit Busse bis zu 10‘000 Fran-
ken verbunden werden.

§  201 Abs. 1 (geändert)
1 Wer  zum Steuerabzug an  der  Quelle  verplichtet  ist  und  abgezogene
Steuern zu seinem oder eines andern Nutzen verwendet,  wird mit Frei-
heitsstrafe bis zu drei Jahren oder mit Geldstrafe bestraft. Eine bedingte
Strafe kann mit Busse bis zu 10‘000 Franken verbunden werden.

§  203 Abs. 1 (geändert), Abs. 2 (geändert)
1 Die Strafverfolgung der Steuervergehen verjährt 15 Jahre, nachdem der
Täter die letzte strafbare Tätigkeit ausgeführt hat.
2 Die Verjährung tritt nicht mehr ein, wenn vor Ablauf der Verjährungsfrist
ein erstinstanzliches Urteil ergangen ist.

§  218 Abs. 1 (geändert)
1 Abgabeplichtig sind die Erben, im Fall von § 217 Absatz 2 die Empfänger.

Titel nach § 286 (neu)

10. Übergangsbestimmungen zur Teilrevision 2016

§  287 (neu)

1. Besteuerung nach dem Aufwand
1 Für natürliche Personen, die im Zeitpunkt des Inkrafttretens  der Ände-
rung von § 20 nach dem Aufwand besteuert wurden, gilt während fünf
Jahren weiterhin § 20 des bisherigen Rechts.

§  288 (neu)

2. Steuerstrafrecht
1 Für die Beurteilung von Straftaten, die in Steuerperioden vor Inkrafttre-
ten der Änderung der §§ 198, 200, 201 und 203 begangen wurden, ist das
neue Recht anwendbar, sofern dieses milder ist als das in jenen Steuerperi-
oden geltende Recht.
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II.
Keine Fremdänderungen.

III.
Keine Fremdaufhebungen.

IV.
Die Änderungen treten, mit Ausnahme der §§ 198, 200 Abs. 1, 201 Abs. 1
und 203, am 1. Januar 2016 in Kraft.
 
Der Regierungsrat bestimmt das Inkrafttreten der Änderungen der §§ 198,
200 Abs. 1, 201 Abs. 1 und 203.

[Ort], [Datum] Im Namen des Kantonsrates
 
Ernst Zingg
Kantonsratspräsident
 
Fritz Brechbühl
Ratssekretär

Dieser Beschluss unterliegt dem ... Referendum.
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